


















































































c~1^

Zusammenfassende Erklärung gemäß S 10 Abs. 4 BauGB

Bauleitplanung der Stadt Schotten, Kernstadt
Bebauungsplan „Schlaggraben"

(

1. Gründe der Wahl des vorliegenden Planes unter Beachtung anderweitiger Planungsmöglich-
keiten

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schotten hat am 24.03.2011 die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Am Schlaggraben" im nordöstlichen Bereich der Kernstadt beschlossen. Mit der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes soll Bauplanungsrecht geschaffen werden, um den bisher genutzten Reit-
und Bewegungsplatz zu sichern und eine Überdachung oder auch alternativ den Bau einer Reithalle
planungsrechtlich zu ermöglichen. Die westlich an den Reitplatz angrenzende Nutzung wird im Hin-
blick auf eine geordnete städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich ebenfalls mit in den räumlichen
Geltungsbereich aufgenommen. Das Planziel des Bebauungsplanes ist die Ausweisung eines Dorfge-
bietes i.S.d. § 5 BauNVO.

Abb, 2: Lage des Plangebietes und räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes (ohne Ausgleichsfläche)
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Eigene Darstellung, auf Basis von: http://hessenviewer.hessen.de (28.07.11)
Maßstab

genordet, ohne

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird in dem o.g. Bereich eine geordnete städtebauliche Ent-
Wicklung ermöglicht, während zugleich die seitens des Reitvereins vorgesehenen baulichen Maßnah-
men planungsrechtlich abgesichert werden können. Das Plangebiet kann derzeit bauplanungsrecht-
lich teilweise als Außenbereich i.S.d. § 35 BauGB bewertet werden, während der westliche Bereich
mit der bestehenden Bebauung des landwirtschaftlichen Betriebes im wirksamen Flächennutzungs-
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plan der Stadt Schotten bereits als gemischte Baufläche dargestellt ist.

Anderweitige Planungsmöglichkeiten kommen aufgrund des o.g. Sachverhaltes nicht in Betracht.

2. Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen ist gemäß § 2 Abs.4 BauGB für die Belange des Umwelt-
Schutzes nach § 1 Abs.6 Nr.7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und
bewertet werden. Der Umweltbericht ist ein gesonderter Teil der Begründung und wurde in den Ver-
fahrensschritten des Bebauungsplanes beigefügt.

c

Für die Umweltprüfung wurden die in der Praxis bewährten Verfahren eingesetzt, so u.a. Geländebe-
gehung und Vegetationsaufnahmen. Diese ermöglichten eine Bewertung des Biotopbestandes und
bildeten die Grundlage für die Bewertung der zu erwartenden Eingriffswirkungen.

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden Eingriffe in Natur und Landschaft vorbereitet, die
nur zum Teil innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden können. In dem Bebauungsplan sind
daher externe Flächen zur Kompensation des Eingriffes ausgewiesen und festgesetzt.

Das Ergebnis der Umweltprüfung wurde im Umweltbericht dokumentiert. Entsprechend § 2a BauGB
ist der Umweltbericht Teil der Begründung zum Bebauungsplan und unterliegt damit den gleichen
Verfahrensschritten wie die Begründung an sich (u.a. Offentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung der
Träger öffentlicher Belange).

Die Art und Weise der Berücksichtigung der Ergebnisse der Offentlichkeits- und Behördenbeteiligung
ist Inhalt des nachfolgenden Kapitels.

3. Art und Weise der Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlich keits- und Behörden betei-
ligung

Die zu den Umweltbelangen im Rahmen der Offentlichkeits- und Behördenbeteiligung eingegangenen
Anregungen und Bedenken wurden in Form einer Abwägung behandelt. Die Art und Weise, wie die
Anregungen und Bedenken im Bebauungsplan berücksichtigt wurden, sind im Detail in den Be-
schlussempfehlungen zu den jeweiligen Verfahrensschritten gemäß § 3 und § 4 BauGB dokumentiert
und zu entnehmen. Diese Beschlussempfehlungen wurden in den städtischen Gremien entsprechend
vorgestellt, diskutiert und letztlich von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Die wesentlichen Anregungen, Bedenken und hlinweise im Rahmen der Offenlage gemäß § 3 Abs.2
i.V.m. § 4 Abs.2 BauGB können wie folgt zusammengefasst werden:

Keine Bedenken und Hinweise

Die konkreten Anregungen und Hinweise der Fachbehörden zu den verschiedenen Umweltbelangen
sind im Rahmen der Abwägungen ausführlich behandelt worden, es wird auf die Ausführungen in den
Verfahrensunterlagen zum Bebauungspan verwiesen (Seite ....ff. und ....ff.)

Linden und Schotten, Februar 2012


